
 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

N1 Nutzungsschablone N1

2.0  SONSTIGE FESTSETZUNGEN 
     UND DARSTELLUNGEN
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3.0    BESTAND 
         (Darstellungen der Kartengrundlage mit Ergänzungen)

Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern

Bestehende Hauptgebäude

Bestehende Nebenanlagen und
sonstige bauliche Anlagen

Quelle Katastergrundlage
©GeoBasis-DE / 
LVermGeoRP 2020 

0.4

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ)
Verhältnis der überbaubaren 
Fläche zur Grundstücksfläche

Geschossflächenzahl (GFZ)
Verhältnis der Summe der Geschoß-
flächen zur Grundstücksfläche

N1

Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung 
gem. Nutzungsschablone

Dachneigung

Zahl der Vollgeschoße
Oberkante 
Traufhöhe 

Hauptfirstrichtung 

SD/PD
10°– 38°

WR        II

OK max. 9,5 m
TH max. 7,0

Bauweise
offen, nur Einzelhaus

0.6

Bestand

VB

F

N1

N1

Bezugspunkt gemäß Planeintrag:
Bezugshöhe für die festgesetzten 
Traufhöhen und maximalen Oberkanten 
der Gebäude ist die Fertigdecke der angrenzenden 
Straßenverkehrsflächen am Bezugspunkt.
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1.0     FESTSETZUNGEN

A.      LEGENDE

1.1     Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.2   Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

nicht überbaubare Fläche

überbaubare Fläche (Hauptgebäude) und

Strassenbegrenzungsline 

1.3   Verkehrsflächen

Verkehrsflächen mit besonderer 

Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

Reines Wohngebiet

Erhaltung: Baum

Anpflanzung: Baum

VB verkehrsberuhigter Bereich

FußwegF

1.4   Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für 
        Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
       (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a, 25b und Abs. 6, § 40 Abs.1 Nr.14 BauGB)

glgezeichnet

Bearbeiter

Datum

Planverfasser

Dipl. Ing. 
H.W. Schlunz

Fassung

Maßstab

Am Harzhübel 61,
67663 Kaiserslautern

m      0171 47 65 444
@     sskhwsger@t-online.de

M 1/500

15. März 2022

Datengrundlage:
Topographische Karte Nov. 2020;
Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz
(Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

Datengrundlage:
Liegenschaftskarte Nov. 2020;
Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz
(Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

Ortsgemeinde Otterberg
Bebauungsplan Gärtenich-Langenbusch, 7.Änderung

Entwurf
Beteiligungsexemplar 
gem. § 13 BauGB
i.V.m. §§ 3 Abs. 2 und 
4 Abs. 2 BauGB

VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. Änderungsbeschluß gemäß § 2 Abs. 1 
i. V. m, § 1 Abs.8 und § 13 BauGB ___________ 

2. Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses 
 gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ___________ 
3. Beschluss über die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB  ___________ 
4. Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung  

gemäß § 13 Abs. 2 BauGB ___________ 
5. Beteiligung der betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
 gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB mit Schreiben vom: ___________ 
6. Öffentliche Auslegung des Planentwurfes vom: ___________ 
 gemäß § 13 Abs. 2 Nr. BauGB bis: ___________ 
7. Prüfung der während der öffentlichen Auslegung und 

Behördenbeteiligung vorgebrachten Anregungen und Bedenken 
gemäß § 3 Abs.2 BauGB und Beschlussfassung der Abwägung ___________ 

8. Mitteilung des Prüfungsergebnisses gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ___________ 
9. Dieser Plan wurde gemäß § 10 BauGB vom Rat 
 der Stadt Otterberg als Satzung beschlossen __________ 
10 Ausfertigungsvermerk 
 Plan und Textteil stimmen mit dem Willen der Stadt Otterberg 

überein. Die für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes 
maßgebende Verfahrensbestimmungen wurden in vollem Umfang 
beachtet. 

 Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt: 
 

 Otterberg, den ____________ ________________________ 
  Martina Stein 
  Stadtbürgermeisterin 
11. Öffentliche Bekanntmachung 
 

 Otterberg, den ____________ ________________________ 
  Martina Stein 
  Stadtbürgermeisterin 
 

12. Inkrafttreten des Bebauungsplanes gem. § 10 Abs. 3 BauGB 
 mit Bekanntmachung  vom __________ 

 
 
Otterberg, den _________ 

 

Mit der Bekanntmachung tritt dieser Bebauungsplan in Kraft.  
Diesem Bebauungsplan ist eine Begründung gemäß § 9 Abs. 8 beigefügt. 
 

Hinweis: 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften sowie von Mängeln bei der Abwägung ist 
unbeachtlich, wenn die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des § 214 Abs. 1 Satz 1   
Nr. 1 und 2 BauGB nicht innerhalb eines Jahres bzw. bei Mängeln der Abwägung innerhalb von 
sieben Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde 
(Verbandsgemeinde) geltend gemacht wird (§215 BauGB). 
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